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Die Mitglieder des Gemeinderates werden hiermit zu der am 

Montag, 11. November 2019 um 15.00 Uhr 

in der Welser Stadthalle stattfindenden 

37. Sitzung des Gemeinderates 

höflich eingeladen. 
 
 
Tagesordnung 
(auf den folgenden Seiten) 
 
 
 
F.d.R.d.A: Der Bürgermeister: 
 In Vertretung 
Maderthaner eh. Gerhard Kroiß eh. 
 Vizebürgermeister 
 
 
 
  

Einladung 
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Tagesordnung 
 
 
 
Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
 
 
Aktuelle Stunde 
 
 
 
Berichterstatter Bürgermeister Dr. Andreas Rabl 
 
 
1. Julia Stabl, Wels, Pfarrgasse 12; 

Verleihung der Verdienstmedaille der Stadt Wels in GOLD 
BdB-325-01-13-2019 

 
An Frau Julia Stabl wird die Verdienstmedaille der Stadt Wels in GOLD verliehen. 

 
 
2. Verordnung des Gemeinderates der Stadt Wels, mit der die 

Geschäftsordnung des Stadtsenates der Stadt Wels abgeändert wird 
(7. Novelle der GOSt) 
Verf-015-W-22-2019 

 
Die Bestimmungen betreffend Beschlussfassung über Amtsberichte sollen 
präzisiert werden. 

 
 
3. StS-Kreditoperationen gemäß § 54 Statut der Stadt Wels 

FD-Buch-14-2019/021 
 

Kenntnisnahme der im Stadtsenat genehmigten Kreditüberschreitungen. 
 
 
4. GR-Kreditoperationen gemäß § 54 Statut der Stadt Wels 

FD-Buch-14-2019/022 
 

Genehmigung der beantragten Kreditüberschreitungen und Kreditübertragungen. 
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Berichterstatter Vizebürgermeister Gerhard Kroiß 
 
 
5. Beschluss des Gemeinderates der Stadt Wels, mit dem die 

Feuerwehr-Tarifordnung 2017 abgeändert wird 
(1. Novelle zur Feuerwehr-Tarifordnung 2017) 
SB-FW-15-2016 

 
Seitens der Dst. Finanzmanagement wird vorgeschlagen, die Wertsicherungsklausel 
der Feuerwehr-Tarifordnung um einen Schwellenwert zu ergänzen. Dies um nicht 
jährlich eine Novellierung der Feuerwehr-Gebührenordnung beschließen lassen zu 
müssen, in der die Tarife mit der Feuerwehr-Tarifordnung abgestimmt sind. 

 
 
6. Verordnung des Gemeinderates der Stadt Wels, mit der 

Entgelte für kostenpflichtige Einsatzleistungen und Beistellung 
von Geräten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wels festgelegt werden 
(Feuerwehr-Gebührenordnung 2019) 
SB-FW-15-2016 

 
Die Feuerwehr-Gebührenordnung 2019 legt Gebühren für Aufwendungen der 
Feuerwehr im Rahmen hoheitlicher Pflichtaufgaben (Brandeinsätze, Unfallhilfe, 
Elementarereignisse udgl.) gemäß Oö. Feuerwehrgesetz 2015 fest. Diese Gebühren 
sind gemäß § 6 Abs. 5 Oö. Feuerwehrgesetz durch eine Gebührenordnung 
(Verordnung) festzulegen und hoheitlich durch Bescheid einzuheben. 

 
 
7. Welldorado – Freibad; Ersatzbauwerk Sprungturm; 

Totalübernehmer - Auftragsvergabe an die Firma K. & J. Weixelbaumer  
Baumeister Betriebs-GmbH 
BK-Fzb-52-2019 
miterledigt: SD-TFM-1016-2019 

 
Der Sprungturm im Freibad weist aufgrund seines Alters und der dauernden 
Chloridbelastung zahlreiche und vor allem erhebliche Bauschäden auf. Es ist 
beabsichtigt den Sprungturm bis zur Eröffnung der Freibadsaison mit 01.05.2020 
fertigzustellen. 

 
 
 
Berichterstatterin Stadträtin Margarete Josseck-Herdt 
 
 
8. Abschluss des Folge-Vertrages zum Betrieb der 

„Integrierte Versorgung Demenz in OÖ“ - 
Demenzberatung der Stadt Wels im Jahr 2019 
SO-SenB-100000-2019 
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Aufgrund von nachträglichen Änderungen seitens der OÖ. Gebietskrankenkasse 
wurde der Vertrag „Integrierte Versorgung Demenz in OÖ (IVDOÖ) – Vertrag 
Demenzberatung Stadt Wels geringfügig abgeändert. 

 
 
9. Abschluss des Folge-Vertrages zum Betrieb der 

„Integrierte Versorgung Demenz in OÖ“ - 
Demenzservicestelle der Stadt Wels im Jahr 2020 
SO-SenB-100000-2019 

 
Ziel der vertraglichen Vereinbarung zwischen der Stadt Wels und der OÖ GKK ist die 
Sicherstellung der Betreuung und Behandlung von Menschen mit Demenz und deren 
Angehörigen in der Stadt Wels und genau definierten Gemeinden in den Bezirken 
Wels-Land, Grieskirchen und Eferding. Bisher wurden die Verträge jährlich 
abgeschlossen. Der vorliegende Vertrag gilt ab dem 01.01.2020 und wird für 
unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

 
 
 
Berichterstatter Stadtrat Klaus Hoflehner 
 
 
10. Umweltticket Wels; Subventionsvereinbarung;  

Auflösung des Vertrages mit der Firma SAB TOURS GmbH  
und Neuvereinbarung mit der Wels Linien GmbH 
BauD-VP-DZ-68-2013 
miterledigt: VP-311-03-1-2019 

 
Das seitens der Stadt Wels geförderte Umweltticket für Welser (nicht übertragbare, 
subventionierte Jahreskarte für Personen mit Hauptwohnsitz Wels) wird bis Ende 
2022 verlängert. Durch den Betriebsübergang von SAB TOURS GmbH auf WELS 
LINIEN GmbH muss der alte Vertrag mit der Firma SAB TOURS GmbH vorzeitig 
aufgelöst und eine neue Vereinbarung mit der Firma WELS LINIEN GmbH 
geschlossen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Im Anschluss an diese Gemeinderatssitzung findet eine BÜRGERFRAGESTUNDE statt. 
Ist die Gemeinderatssitzung um 18.00 Uhr noch nicht beendet, wird die Sitzung zur 
Abhaltung der Bürgerfragestunde zu diesem Zeitpunkt unterbrochen; bereits in 
Verhandlung gezogene Tagesordnungspunkte werden jedoch abgeschlossen. 


